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Die Neuerungen durch das BRSG II 
Hintergründe für Ihre bAV-Beratung

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

bereits am 18.9.2024 wurde der Regierungsentwurf für das BRSG II 
beschlossen. Endlich, über ein Jahr später, hat der Bundestag die 
Neuregelungen verabschiedet.

Welche Veränderungen auf Sie und Ihre Kunden ab 2026 zukommen, 
welche neuen Möglichkeiten sich für die betriebliche Altersversorgung 
ergeben und wie Sie Bestands- und Neukunden unterstützen und 
ansprechen können: Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

Nutzen Sie die neuen Chancen, um Ihre Kunden noch gezielter zu beraten 
und die betriebliche Altersversorgung weiter zu stärken.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und Freude in der Beratung!

Per Protoschill
Geschäftsführer der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung 

Die Einkommensgrenze für die Förderung von 
Niedrigverdienern wird dynamisiert und beträgt 
zukünftig 3 % der Beitragsbemessungsgrenze.

Der maximal förderfähige Arbeitgeberbeitrag 
wird auf 1.200 Euro pro Jahr erhöht.  
Der Fördersatz bleibt unverändert bei 30 %.

§ 100 EStG

Status quo Das ändert sich

Gefördert werden können Arbeitnehmer  
mit einem monatlichen Einkommen bis  
2.575 Euro brutto. 

Der maximal förderfähige Arbeitgeberbeitrag 
beläuft sich auf 960 Euro jährlich. Gefördert 
wird der Arbeitgeberbeitrag pauschal mit 30 %  
(= max. 288 Euro pro Jahr).

Inkrafttreten: 1.1.2027
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung 

Die Einkommensgrenze für die Förderung von 
Niedrigverdienern wird dynamisiert und beträgt 
zukünftig 3 % der Beitragsbemessungsgrenze.

Der maximal förderfähige Arbeitgeberbeitrag 
wird auf 1.200 Euro pro Jahr erhöht.  
Der Fördersatz bleibt unverändert bei 30 %.

§ 100 EStG

Status quo Das ändert sich

Inkrafttreten: 1.1.2027

Gefördert werden können Arbeitnehmer  
mit einem monatlichen Einkommen bis  
2.575 Euro brutto. 

Der maximal förderfähige Arbeitgeberbeitrag 
beträgt 960 Euro jährlich. Gefördert wird  
der Arbeitgeberbeitrag pauschal mit 30 %  
(= max. 288 Euro pro Jahr).

i

Förderung für Niedrigverdiener 
Eine rein arbeitgeberfinanzierte bAV für Arbeitnehmer mit geringem 
Einkommen kann im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens gefördert 
werden. Förderfähig sind alle Arbeitnehmer bis zur gesetzlichen 
Einkommensgrenze, inkl. Teilzeitkräften und Auszubildenden.

Voraussetzungen für die Förderung:

	● Beschäftigung im ersten Dienstverhältnis

	● Durchführung als Direktversicherung, Pensionskasse,  
Pensionsfonds
	● Versicherung mit ungezillmertem Tarif
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung 
Praxisperspektiven

Wir empfehlen, bestehende §-100-Verträge zu überprüfen und  
ggf. entsprechend der Neuregelung anzupassen.

Praxis-Tipp

2.575 € 2.575 € 3.042 €*Einkommens- 
grenze (p. m.)

Maximal geförderter  
Beitrag (p. a.)

30 % des  
geförderten Beitrags

960 € 960 € 1.200 €*

288 € 288 € 360 €*

2025 2026 2027

* Fiktiver Wert auf Basis der BBG 2026.
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung
Chancen

Für Arbeitnehmer
	● Mehr Arbeitnehmer haben die Chance auf eine 
arbeitgeberfinanzierte Versorgung.

	● Arbeitnehmer, die bereits von einer arbeitgeberfinanzierten 
Versorgung profitieren, haben gute Aussichten auf eine 
Erhöhung der Versorgungsbeiträge.

	● Vor allem Arbeitnehmer in Teilzeit, i. d. R. Frauen, sowie 
Auszubildende werden von der besseren Regelung profitieren.
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung
Chancen

Für Arbeitgeber
	● Die Neuregelung ermöglicht ein höheres Fördervolumen – 
sowohl durch mehr förderfähige Arbeitnehmer als auch durch 
die höhere Fördergrenze.

	● Die Dynamisierung der Einkommensgrenze schafft höhere 
Planungssicherheit bei der Förderung niedriger Einkommen.

	● Lohnerhöhungen führen zukünftig weniger häufig zum 
Herausfallen von Arbeitnehmern aus der Förderung.

	● Doppelte Förderung: 30 % über das Lohnsteuerabzugsverfahren 
zzgl. Betriebsausgabenabzug

	● Die Förderung von Niedrigverdienern eignet sich zum generellen 
Einstieg in eine durch den Arbeitgeber finanzierte bAV.
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Verbesserung der Niedrigverdienerförderung
Chancen

Für Vermittler empfiehlt 
sich die Beratung zu § 100 
EStG für Niedrigverdiener 
(Haftungssicherheit).

Beraten Sie gezielt zur doppelten 
Förderung der arbeitgeber-
finanzierten bAV – zum Beispiel  
als Baustein des „Ticketmodells“.

Die verbesserte Förderung 
stärkt die Argumente für 
eine belegschaftsweite 
arbeitgeberfinanzierte bAV.

Die Überprüfung bestehender 
§-100-Verträge und ggf. deren 
Optimierung bieten zusätzliches 
Umsatzpotenzial.

Für Sie als  

Vermittler

Infos
„Ticketmodell“

https://birkenb.eu/Ticketmodell
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Regelungen 
Opting-out2

Regelungen Opting-out

Die Einführung eines Opting-outs ist zukünftig 
nur im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 
umsetzbar, wenn Entgeltansprüche nicht und 
auch nicht üblicherweise in einem einschlägigen 
Tarifvertrag geregelt sind. 

In diesem Fall sind Arbeitgeber zu einem Zuschuss 
von mind. 20 % des umgewandelten Entgelts 
(pauschal) verpflichtet – auch für Beiträge 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.

§ 20 Abs. 3 BetrAVG

Status quo Das ändert sich

Die Umsetzung eines Opting-outs setzt 
zwingend das Bestehen eines Tarifvertrags 
oder einer auf einem Tarifvertrag basierenden 
Betriebsvereinbarung voraus.

Inkrafttreten: 22.1.2026
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Regelungen 
Opting-out2

Status quo Das ändert sich

Regelungen Opting-out i

Die Einführung eines Opting-Outs ist zukünftig 
auch im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 
ohne tarifvertragliche Grundlage möglich.

In diesem Fall sind Arbeitgeber zu einem Zu
schuss von mind. 20 % des umgewandelten Ent
gelts (pauschal) verpflichtet – auch für Beiträge 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.

§ 20 Abs. 2 und 3 (neu) BetrAVG

Die Umsetzung eines Opting-outs setzt 
zwingend das Bestehen eines Tarifvertrags 
oder einer auf einem Tarifvertrag basierenden 
Betriebsvereinbarung voraus.

Inkrafttreten: am Tag nach  
Verkündung im Bundesgesetzblatt

Regelungen Opting-out
Die Opting-out-Regelung sieht die automatische Teilnahme aller 
Arbeitnehmer an einer betrieblichen Altersversorgung durch  
Entgeltumwandlung vor. Arbeitnehmer haben das Recht, auf Wunsch 
„aktiv“ aus der Versorgung auszutreten (Widerrufsrecht/Opting-out).

Dabei sind zwingend folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

	● Angebot in Textform mind. 3 Monate vor der ersten Fälligkeit

	● deutlicher Hinweis auf den Betrag und den umgewandelten 
Vergütungsbaustein im Rahmen des Angebots

	● Widerspruchsrecht innerhalb mind. eines Monats nach Zugang  
des Angebots

	● Möglichkeit, die Entgeltumwandlung jederzeit mit  
einer Frist von höchstens einem Monat zu beenden
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Regelungen 
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Erweiterter Rahmen für Optionssysteme
Chancen

Für Arbeitnehmer
	● Arbeitnehmern wird der Einstieg in die betriebliche 
Altersversorgung erleichtert. 

Wichtige Einschränkung:  
Umwandelbar sind nur Entgeltansprüche, die nicht und auch 
nicht in üblicherweise in einem Tarifvertrag geregelt sind. 
Andernfalls Umwandlung von übertariflichem Entgelt.
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Regelungen 
Opting-out2

Für Arbeitgeber mit Betriebsrat  
(außerhalb der Einschränkungen)
	● Auch Arbeitgeber ohne Tarifbindung können zukünftig 
von den Vorteilen eines Optionssystems profitieren, vor 
allem durch administrative Vereinfachung, standardisierte 
Verfahren und geringeren Verhandlungs- und 
Verwaltungsaufwand pro Arbeitnehmer.

	● Erhöhte Teilnahmequote der bAV können zur Verbesserung 
der Förderquote und Erhöhung des Fördervolumens 
beitragen.

	● Die rechtssichere Ausgestaltung sowie die Ein- und 
Durchführung des Optionssystems werden für Arbeitgeber 
zum wichtigen Kriterium.

Erweiterter Rahmen für Optionssysteme
Chancen
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Regelungen 
Opting-out2

Vor allem bei Bestandskunden mit 
bisherigem Opting-in kann sich für 
Sie die Möglichkeit zur signifikanten 
Erhöhung der Durchdringung bieten.

Die Neuregelung bietet einen klaren 
Beratungs- und Vertriebsanlass für die 
betriebliche Versorgung in Unternehmen 
mit Betriebsrat und ohne Tarifbindung 
oder maßgeblichen Tarifvertrag.

Für Sie als  

Vermittler

Erweiterter Rahmen für Optionssysteme
Chancen
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Regelungen 
Opting-out2

Erweiterter Rahmen für Optionssysteme 
Vermittler-Checkliste

Existenz eines 
Betriebsrats
Ohne Betriebsrat kein Opting- 
out, denn Betriebsvereinba
rungen werden immer mit 
einem Betriebsrat verhandelt 
und abgeschlossen.

Kein tarif- 
vertraglich  
geregeltes Entgelt
Auch für tarifvertraglich nicht 
gebundene Arbeitgeber gilt: 
kein Opting-out-Modell bei 
einschlägigem Tarifvertrag  
(z. B. für die Branche).*

Wirksamer  
Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung
Die Umsetzung eines 
Optionssystems kann erst nach 
Abschluss einer bindenden 
Betriebsvereinbarung erfolgen.

Dokumentieren Sie die Aussagen des 
Arbeitgebers zu Tarifverträgen vor Einrich
tung eines Opting-outs verbindlich.

Praxis-Tipp

* Ausnahme: übertarifliches Entgelt.
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Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften

Für Kleinstanwartschaften bis 2 % der Bezugsgröße bietet 
sich mit Zustimmung des Arbeitnehmers zukünftig die 
alternative Möglichkeit zur zweckgebundenen Übertragung 
unmittelbar in die gesetzliche Rentenversicherung.

Möglich ist die Übertragung bis spätestens zur bindenden 
Feststellung der Höhe der Vollrente des Arbeitnehmers.

Kleinstanwartschaften bis 1,5 % der Bezugsgröße können ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden. Bis zu 
dieser Höhe kann nach beiden Modellen abgegolten werden, 
auch eine Kombination der Modelle ist grundsätzlich denkbar. 

§ 3 Abs. 2 und 2a BetrAVG

Das ändert sichStatus quo

Kleinstanwartschaften bis 1 % 
der Bezugsgröße können ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers 
durch Auszahlung beendet und 
abgegolten werden.

Inkrafttreten: 22.1.2026
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Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften

Für Kleinstanwartschaften bis 2 % der Bezugsgröße bietet 
sich mit Zustimmung des Arbeitnehmers zukünftig die 
alternative Möglichkeit zur zweckgebundenen Übertragung 
unmittelbar in die gesetzliche Rentenversicherung.

Möglich ist die Übertragung bis spätestens zur bindenden 
Feststellung der Höhe der Vollrente des Arbeitnehmers.

Kleinstanwartschaften bis 1,5 % der Bezugsgröße können ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden. Bis zu 
dieser Höhe kann nach beiden Modellen abgegolten werden, 
auch eine Kombination der Modelle ist grundsätzlich denkbar. 

§ 3 Abs. 2 und 2a (neu) BetrAVG

Das ändert sichStatus quo

Kleinstanwartschaften bis 1 % 
der Bezugsgröße können ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers 
durch Auszahlung beendet und 
abgegolten werden.

Inkrafttreten: ca. 2. Quartal 2026

i
Abfindung von Kleinstanwartschaften
Um den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber und Versorgungsein
richtungen zu senken, regelt das BetrAVG die vereinfachte Abfindung 
von Kleinstanwartschaften.

Anwartschaften bis 1,5 % der Bezugsgröße (entspricht 2026 max. 
59,33 Euro monatlichem Rentenwert bzw. 7.119 Euro Kapitalwert) 
können ohne Zustimmung des Arbeitnehmers durch Auszahlung 
(individuelle Ansprüche des Arbeitnehmers erlöschen) abgefunden 
werden.

Zukünftig können Anwartschaften bis 2 % der Bezugsgröße 
(entspricht 2026 max. 79,10 Euro monatlichem Rentenwert  
bzw. 9.492 Euro Kapitalwert) durch zweckgebundene Abfindung  
in die GRV beendet werden – sofern der Arbeitnehmer  
dem zustimmt.
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Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften
Chancen

Für Arbeitnehmer
	● Die Neuregelung ermöglicht eine anwartschaftserhöhende 
Zuzahlung zur Deutschen Rentenversicherung. So können 
Arbeitnehmer vorhandene Kleinstanwartschaften in einer 
Versorgung in der DRV zuordnen und bündeln.
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Für Arbeitgeber
	● Vor allem die Erhöhung des Schwellenwerts auf 1,5 % 
bzw. 2 % der Bezugsgröße bringt Arbeitgebern zusätzliche 
administrative Entlastung durch einfache und endgültige 
Beendigung von Kleinstanwartschaften ohne jahrzehntelange 
„Verwaltungsverpflichtung“.

Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften
Chancen
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Nutzen Sie die Neuregelung, um 
bei Ihren bAV-Kunden aktiv eine 
Bestands- und Bedarfsanalyse 
der Kleinstanwartschaften ins 
Gespräch zu bringen – und 
unterstützen Sie ggf. bei der 
notwendigen Prozessentwicklung.

Vor allem bei Kleinstanwartschaften 
aus Unterstützungskassen und 
Pensionszusagen können Sie als Vermittler 
den Arbeitgebern einen erweiterten 
praxisrelevanten Spielraum aufzeigen, 
Zusagen rechtswirksam zu beenden.

Für Sie als  

Vermittler

Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften
Chancen

Gut zu wissen: In einem ersten Schritt sollte 
immer die Fortführung der Anwartschaft nach 
§ 4 BetrAVG geprüft werden.
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Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften
Behandlung in der GRV

8.000,00 € x 0,0001064770 
Umrechnungsfaktor (2025)

= 0,851816  
Entgeltpunkte

x 40,79 € 
Rentenwert (seit 1.7.2025)

≙ 34,71 € 
Rentenanwartschaft

BeispielWirkung der 
Übertragung 
Die Übertragung einer 
Kleinstanwartschaft führt zu einem 
Zuschlag und zählt weder als 
freiwillige noch als verpflichtende 
Zahlung in die GRV. 

Konkret bringt die Zahlung 
Zuschläge an Entgeltpunkten. 
Geregelt in § 66 Abs. 1 Nr. 5  SGB 
VI (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB 
VI) i. V. m. § 76a Abs. 2 SGB VI.

Berechnung der 
Zuschläge
Eingezahlter Abfindungsbetrag x 
Umrechnungsfaktor (West)  
(im Zeitpunkt der Beitragszahlung) 

= zusätzliche Entgeltpunkte 
(West) zur Rente  
(Rundung auf 4 Dezimalstellen)

x aktueller Rentenwert  
(im Zeitpunkt der Beitrags
zahlung) 

= zusätzliche Rentenanwart­
schaft in der GRV



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Regelungen
Opting-out2

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Höhere Abfindungs
grenzen bei Kleinst
anwartschaften

23

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungsgrenzen bei Kleinstanwartschaften
Anwendungsmöglichkeiten

JaAuszahlung
§ 3 Abs. 2 BetrAVG

Unmittelbare  
Übertragung in die GRV  

§ 3 Abs. 2a BetrAVG

Kombination von  
Abs. 2 und 2a

Ja

Ja

Anwartschaft bis 1,5 %  
der Bezugsgröße  

(2026: 59,33 € / 7.119 €) 

Nein

Ja

Nein

Anwartschaft bis 2 % 
 der Bezugsgröße  

(2026: 79,10 € / 9.492 €)
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Vorzeitige  
Inanspruchnahme  
der Betriebsrente

24

Regelungen
Opting-out2

Vorzeitige Inanspruchnahme der Betriebsrente

Der Bezug einer gesetzlichen Vollrente als 
Anspruchsvoraussetzung für die Zahlung  
einer vorzeitigen Betriebsrente ist entfallen. 

Der Anspruch auf eine Betriebsrente richtet 
sich aber weiterhin nach der erteilten Zusage. 
Der neue § 6 BetrAVG begründet keinen 
Anspruch auf eine vorzeitige bAV. 

§ 6 BetrAVG

Status quo Das ändert sich

Arbeitnehmer haben Anspruch auf die 
Auszahlung ihrer Betriebsrente, sobald sie ihre 
gesetzliche Vollrente beziehen.

Bei Bezug einer gesetzlichen Teilrente besteht 
kein gesetzlicher Anspruch auf Zahlung der 
Betriebsrente.

Inkrafttreten: 1.1.2027



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme  
der Betriebsrente

24

Regelungen
Opting-out2

Vorzeitige Inanspruchnahme der Betriebsrente 
Chancen

Für Arbeitnehmer
	● Der Anspruch für Arbeitnehmer, eine Betriebsrente vorzeitig 
(ohne Bezug einer Vollrente) zu erhalten, schafft einen 
planbaren und flexibleren Übergang in den Ruhestand.



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme  
der Betriebsrente

24

Regelungen
Opting-out2

Für Arbeitgeber
	● Die Betriebsrentenzahlung ohne gesetzliche Vollrente 
als Anspruchsvoraussetzung ermöglicht die einfachere 
Bindung älterer, erfahrener Mitarbeiter, z. B. durch flexible 
Teilzeitarbeitsmodelle.

Vorzeitige Inanspruchnahme der Betriebsrente 
Chancen



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme  
der Betriebsrente

24

Regelungen
Opting-out2

Für Sie als  

Vermittler

Vorzeitige Inanspruchnahme der Betriebsrente 
Chancen

Bieten Sie aktiv eine 
Bestandsanalyse und Anpassung 
bestehender Versorgungswerke 
unter Berücksichtigung der 
neuen Flexibilitäten an.

Gut zu wissen: Die Stuttgarter DirektRente ist 
bereits heute §-6-ready. Unsere AVB-Regeln:
• �Sicherstellung der Garantien auch  

bei vorzeitigem Abruf
• �Leistungen auch ohne Bezug einer 

gesetzlichen Rente möglich

Die Neuregelung stellt einen 
Ansatz dar, bestehende 
Versorgungsregelungen zu prüfen 
und ggf. zu aktualisieren.



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme  
der Betriebsrente

24

Regelungen
Opting-out2

Vorzeitige Inanspruchnahme der Betriebsrente
Anwendungsfälle

Keine Leistung trotz Änderung  
des § 6 BetrAVG

Versorgungsordnung sieht 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

als Leistungsvoraussetzung vor

Versorgungsordnung regelt  
nichts zum vorzeitigen  

Bezug und Ausscheiden

Besonderheit UK
Unterstützungskassen-LP sieht 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
als Leistungsvoraussetzung vor

Leistung nach § 6 BetrAVG

Im Einvernehmen UK – AG – AN kann 
Leistungsvoraussetzung aus dem Leistungsplan 
genommen werden. Danach ist Zahlung möglich.

Leistung nach § 6 BetrAVG

Leistung nach § 6 BetrAVG

Leistung der UK möglich

Teilrente/Vollrente und  
kein Ausscheiden  

aus dem Erwerbsleben

Teilrente und  
Ausscheiden  

aus dem Erwerbsleben



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht25

Regelungen
Opting-out2

Erweiterung des Fortsetzungsrechts

Die Regelung wird auf alle ursprünglichen, 
entgeltlichen Arbeitsverhältnisse in der 
Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG 
erweitert, die über einen längeren Zeitraum 
ohne Entgeltzahlung fortbestehen (z. B. bei 
Sabbatical oder längerer Krankheit).

Eine Abweichung von dieser Regelung zum 
Nachteil des Arbeitnehmers wird durch die 
Neuformulierung des Gesetzes ausdrücklich 
ausgeschlossen.

§ 212 VVG

Status quo Das ändert sich

Arbeitnehmer haben nach Beendigung einer 
Elternzeit ohne Entgeltzahlung das Recht, die 
Fortsetzung einer Direktversicherung innerhalb 
von 3 Monaten zu den ursprünglich vereinbarten 
Konditionen zu verlangen.

Inkrafttreten: 1.7.2026



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht25

Regelungen
Opting-out2

Erweiterung des Fortsetzungsrechts
Chancen

Für Arbeitnehmer
	● Die Neufassung erhöht den grundsätzlichen Schutz der 
betrieblichen Altersversorgung zugunsten des Arbeitnehmers. 
Der Gefahr einer dauerhaften Beitragsfreistellung oder des 
Verlusts der Police wird entgegengewirkt.

	● Zukünftig sind der langfristige Erhalt der ursprünglichen 
Bedingungen und ggf. Garantien gesetzlich festgeschrieben 
und ermöglichen die Fortführung ohne Neuvertrag oder 
Risikoprüfung.

	● Unterm Strich führt die Erweiterung des Fortsetzungsrechts 
zu einer Gleichstellung entgeltloser Zeiten und schafft mehr 
Flexibilität.



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht25

Regelungen
Opting-out2

Für Arbeitgeber
	● Für Arbeitgeber ergeben sich vor allem mehr 
Rechtssicherheit und die Möglichkeit, Prozesse  
zu standardisieren.

	● Vorteile ergeben sich aus dem geringeren 
Verwaltungsaufwand durch gesicherte Kontinuität  
in Versorgungsverträgen.

Erweiterung des Fortsetzungsrechts
Chancen



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Sozialpartner-
modell6

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht25

Regelungen
Opting-out2

Weisen Sie Arbeitgeber aktiv auf die 
Neuregelung hin und bieten Sie eine 
Bestandsanalyse der bestehenden 
Versorgungsordnung und bAV-
Verträge mit Blick auf Compliance an. Unterstützen Sie bei der 

Prozessgestaltung zur 
Mitarbeiterfreistellung 
(Elternzeit, Pflegezeit, 
Sabbatical).

Für Sie als  

Vermittler

Erweiterung des Fortsetzungsrechts
Chancen

Gut zu wissen: Die aktuelle Tarifgeneration 
der DirektRente bietet die Fortsetzung in jeder 
Finanzierungsart auch oberhalb der 4 % der BBG.



Verbesserung der
Niedrigverdiener-
förderung

1

Höhere Abfindungs-
grenzen bei Kleinst-
anwartschaften

3

Vorzeitige  
Inanspruchnahme 
der Betriebsrente

4

Erweiterung 
Fortsetzungsrecht5

Sozialpartner
modell26

Regelungen
Opting-out2

Öffnung von Sozialpartnermodellen

Die Sozialpartner einer anderen, „verwandten“ 
Branche oder Berufsgruppe können sich 
zukünftig per Beschluss im eigenen Tarifvertrag 
an ein bestehendes Sozialpartnermodell 
andocken.

Auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber können 
sich – per Betriebsvereinbarung – einem 
Sozialpartnermodell anschließen, wenn sie in 
den Zuständigkeitsbereich einer beteiligten 
Gewerkschaft fallen.

§§ 21, 24 BetrAVG

Das ändert sichStatus quo

Sozialpartnermodelle können nur gemeinsam von tarifge
bundenen Arbeitgebern und Gewerkschaften verhandelt und 
vereinbart werden.

Die Einrichtung des Modells erfolgt durch beide Sozialpartner 
in gemeinschaftlicher Trägerschaft und mit gemeinschaftlicher 
Beaufsichtigung des Versorgungsträgers.

Jede neue Sozialpartnerkonstellation erfordert die Einrichtung 
eines eigenen, neuen Sozialpartnermodells.

Arbeitgeber ohne Tarif(vertrags)bindung sind von der Teilnahme 
an Sozialpartnermodellen grundsätzlich ausgeschlossen.

Vorgaben über Beratung und Vergütung obliegen den Sozialpartnern.

Inkrafttreten: 22.1.2026



Wir wünschen Ihnen damit
viel Erfolg in der bAV!
Ihre Vertriebsunterstützung bAV
Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH
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Stuttgarter Lebensversicherung a. G.
Rotebühlstraße 120 | 70197 Stuttgart | T 0711 665-0 | F 0711 665-1516
info@stuttgarter.de | www.stuttgarter.de

Ansprechpartner   
Ihr Ansprechpartner in Ihrer Filial- bzw. 
Vertriebsdirektion unterstützt Sie gern – mit 
Antworten, Beratung und weiteren Informationen.

https://vermittler.stuttgarter.de/team-vertriebsunterstuetzung/
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